
BESUCHERORDNUNG

Im gesamten Festgelände des Bergstadt-
festes übt der Veranstalter das Hausrecht 
aus. In diesem Zusammenhang können 
vom Veranstalter beauftragte Personen 
Taschenkontrollen zur Durchsetzung der 
Polizeiverordnung durchführen.

Auf dem Veranstaltungsgelände platzierte 
mobile Bestuhlungen sind an ihren Stand-
orten zu belassen.

Durch das Verhalten der Besucher dür-
fen Dritte nicht behindert, belästigt oder 
gefährdet werden. Das Entzünden und 
Betreiben von Feuerstellen sowie die Ver-
wendung von Pyrotechnik ist verboten.

Fundgegenstände sind im Organisations-
büro des Veranstalters abzugeben. Dieses 
befindet sich links neben der Hauptbühne 
am Obermarkt.

Der Verkauf und die Präsentation von Wa-
ren und Leistungen sowie Werbemaßnah-
men und politische Aktivitäten aller Art sind 
auf dem Gelände des Bergstadtfestes ohne 
ausdrückliche, schriftliche Genehmigung 
des Veranstalters untersagt.
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